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Aufsichtsqualität aus Sicht  
der Banken – empirische Ergebnisse  
nach der Krise

Stephan Paul / Stefan Stein / Christian Meine

Vor dem Hintergrund der endgültigen 
Festlegung der neuen Eigenkapital- und 
Liquiditätsnormen im Basel-III-Paket ist 
derzeit viel von „Umbruch“ oder „Zäsur“ in 
der Bankenregulierung die Rede. Dem-
gegenüber scheint in der Organisation  
der deutschen Bankenaufsicht alles beim  
Alten zu bleiben. Die Bundesregierung  
bekräftigte noch Ende letzten Jahres, am 
 Parallelmodell von Bundesanstalt für 
Finanz dienst leistungsaufsicht (BaFin) und 
Deutscher Bundesbank (Buba) als Auf-
sichtsbehörden festhalten zu wollen.

Am 10. Mai 2006 bemerkte der Präsident 
der BaFin anlässlich der Jahrespressekonfe-
renz seines Hauses: „Wenn Sie mir einen 
Traum gestatten. Das ist die Aufsicht der 
Zukunft: Eine partnerschaftlich geprägte 
Aufsicht, die unseren ‚Kunden’ Beratungs-
leistungen höchster Qualität erbringt. 
Wenn wir sie in ein paar Jahren flächende-
ckend installiert haben, wird es um die 
 BaFin keine Bürokratiediskussion mehr ge-
ben.“

Ist der Traum von Jochen Sanio Wirklich-
keit geworden? Vier Jahre später, nach der 
schwersten Finanz-, Wirtschafts- und 
mittlerweile Staatenkrise seit dem Zweiten 
Weltkrieg wurde die Vision einer dienst-
leistungsorientierten und effizienten Ban-
kenaufsicht erneut1) auf den Prüfstand ge-
stellt, indem die Geschäftsleitungen aus 
Banken aller drei Sektoren der deutschen 
Kreditwirtschaft nach ihrer Wahrnehmung 
der Aufsichtsqualität befragt wurden.

Methodische Vorbemerkungen

Nach wie vor sind nur wenige Studien die-
ser Art bekannt und veröffentlicht. So 
wurde beispielweise in Norwegen zuletzt 
im Jahre 2010 eine Studie mit vergleichba-
ren Ansätzen durchgeführt (Brukernes vur-
deringer av Finanstilsynet).2) In Kooperati-

on zwischen dem DIW und dem Bochumer 
Ins titut für Kredit- und Finanzwirtschaft 
(ikf) wurde für Deutschland erstmals 2006 
im Auftrag des Bundesministeriums der Fi-
nanzen auf breiter Basis eine Einschätzung 
der Kreditwirtschaft über die Qualität der 
Aufsicht erhoben (Studie 2006)3). Im No-
vember/Dezember 2010 wurde diese Un-
tersuchung nun vom ikf fortgeschrieben 
(Studie 2010). 

Dabei sollte der Frage nachgegangen wer-
den, wie sich die Qualitätswahrnehmung 
der Aufsicht durch die Banken nach der Fi-
nanzmarktkrise geändert hat. Mit gleicher 
Methodik wurden 1 807 Banken befragt; 
die Rücklaufquote betrug gut 21 Prozent, 
und wie in der „Studie 2006“ wurden die 

Ergebnisse anhand der tatsächlichen Insti-
tutszahlen in den Bankengruppen gewich-
tet, um Repräsentativität und Vergleich-
barkeit der Studien herzustellen.

Bei den meisten Fragen wurden den Ban-
ken skalierte Aussagen vorgelegt, wobei in 
der Regel die „1“ für „trifft überhaupt 
nicht zu“ und die „5“ für „trifft voll und 
ganz zu“ stand. Bei der Frage nach der Ge-
samtzufriedenheit stand der Wert 5 für 
eine sehr hohe, der Wert 1 für eine sehr 
niedrige Zufriedenheit. Jeder dieser Ant-
wortstufen wurde in der Auswertung ein 
Indexwert zugeordnet; dabei erhielt die 
5 = 100 Punkte, die 1 = 0 Punkte.

Bankenverbände als wichtige Akteure

Die Studie deckt einen Teilbereich der Ban-
kenaufsicht nicht ab: Bei aufsichtsrecht-
lichen Fragestellungen wenden sich die 
Kreditgenossenschaften und die Sparkas-
sen primär an ihre Verbände. Diese stellen 
für ihre Mitglieder wichtige Informationen 
bereit und beraten sie. Zugleich sitzen Ver-
treter der Verbände als Repräsentanten der 
Branche im Verwaltungsrat der BaFin. Und 
vor allem verfügen der BVR und der DSGV 
über eigene Prüfungseinrichtungen, die 
bankaufsichtliche Aufgaben übernehmen, 
die zum Kernbereich des aufsichtlichen 
Ins trumentenkastens gehören (zum Bei-
spiel Jahresabschlussprüfungen, Sonder-
prüfungen). Alles in allem sind also auch 
die Bankenverbände bedeutende Akteure 
im Rahmen der Bankenaufsicht.

Bewertungen der Strategie und 
Vorgaben der Bankenaufsicht

Die folgende Abhandlung konzentriert sich 
jedoch auf BaFin und Buba, vergleicht de-
ren Bewertung in den Studien von 2006 
und 2010 miteinander, fragt nach dem 
Entwicklungsfortschritt der deutschen 
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Sicherlich gibt es aus Sicht der Kredit-
wirtschaft Optimierungsbedarf der Ban-
kenaufsicht, aber vor politischen Schnell-
schüssen kann bei den anstehenden 
 Reformen nur gewarnt werden. Das war 
sinngemäß der Tenor der Autoren nach der 
Auswertung einer von der damaligen Bun-
desregierung im Koalitionsvertrag 2005 
angekündigten und ein Jahr später in Auf-
trag gegebenen und veröffentlichten Stu-
die zur Wahrnehmung der Bankenaufsicht 
seitens der hiesigen Institute. Ende vergan-
genen Jahres gab es nun eine erneute Be-
standsaufnahme nach der Krise. Die Quali-
tätsvermutung in der Kreditwirtschaft ist 
eher ein wenig schlechter geworden, so  
die aktuelle Botschaft der Autoren. In der 
 entscheidenden Phase der Umsetzung von 
 Basel III halten sie Klarheit in den Organi-
sationsstrukturen und in der Aufgabenver-
teilung für dringend notwendig. (Red.)
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Bankenaufsicht und zeigt Verbesserungs-
potenzial auf.

Die Qualität der Aufsicht zeigt sich zuvor-
derst in der Qualitativen Aufsicht gemäß 
der zweiten Baseler Säule, denn hier besit-
zen die Behörden einen weitaus größeren 
Handlungs- und Bewertungsspielraum als 
bei den quantitativen Normen (Säule 1). 

Der Kern dieser Qualitativen Aufsicht, das 
in der Regel jährlich stattfindende Auf-
sichtsgespräch, wird im Hinblick auf die 
meisten Kriterien (die der Literatur zu 
Qualitätsmerkmalen von Wirtschaftsprü-
fungen entnommen wurden4)) unverändert 
positiv bewertet (Abbildung 1). Für die 
 klare Strukturierung des Gesprächs, die 
Möglichkeit der Banken, ihre Ansichten 
einzubringen, den Gesprächsstil und auch 
die Sachkenntnis der Aufseher wurden und 
werden Werte deutlich oberhalb von 70 
Punkten verzeichnet. Wie die Forschung 
zur Qualität von Geschäftsbeziehungen 
zeigt, handelt es sich hierbei um eine 
wichtige Schwelle, bei deren Überschreiten 
die Beziehung als gefestigt eingestuft 
wird5). 

Auch in der einzig verfügbaren norwegi-
schen Vergleichsstudie wurden Punktwerte 
über 70 als gut gewertet, denn schließlich 
ist die Beziehung zwischen einer Überwa-
chungsinstitution und den von ihr beauf-
sichtigten Banken eine sehr spezielle, die 
ihren Anfangspunkt in hoheitlichem Ver-
waltungshandeln findet. Zu vermuten ist 
deshalb, dass Banken ihren „Dienstleister“ 
Bankenaufsicht mit weniger Qualitäts-
punkten versehen als für einen „norma-
len“ Dienstleister zu erwarten wäre (Abbil-
dung 1).

Makro-prudenzielle Aufsicht unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle

Deutlich negativer wird dagegen das Ver-
hältnis zwischen dem durch das Gespräch 
entstehenden Aufwand und seinem Nut-
zen eingestuft. Damit korrespondiert, dass 
die Befragten die richtige Schwerpunkt-
setzung (Gespräch behandelte wichtige 
Themen) 2010 skeptischer als 2006 sehen. 

Die Banken bescheinigen der Aufsicht 
nach dem Herbst 2008 (der mit dem „Fall“ 
Lehman für den Kulminationspunkt der 
Krise steht) eine klarere Strategie, die so-
wohl systemische Fragen als auch die indi-
viduellen Belange des jeweiligen Instituts 

Abbildung 1: Charakterisierung des AufsichtsgesprächsAbbildung 1: Charakterisierung des Aufsichtsgesprächs

Abbildung 2: Einschätzung der Strategie der BankenaufsichtAbbildung 2: Einschätzung der Strategie der Bankenaufsicht
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stärker berücksichtigt (Abbildung 2). Aller-
dings ist die Bewertung bei diesen Aspek-
ten gegenüber der Studie 2006 erkennbar 
abgesunken. Erheblich kritischer wird die 
Rolle der deutschen Aufsicht im Kontext 
des rechtzeitigen Aufzeigens von Prob-
lemen zum Schutz des Finanzsystems ge-
sehen. Bekanntermaßen konnte aufsichts-
rechtliches Handeln den Ausbruch der 
 Krise auch in Deutschland nicht vermei-
den. Im Gegenteil, gerade einige deutsche 
Banken gehörten mit zu den Instituten, die 
besonders stark in Schieflage gerieten. 

Von der Aufsicht selber ist zu vernehmen, 
dass es zu ihren „bitteren Erfahrungen der 
Finanzkrise“ gehörte, dass „sich aus der 
Aufsicht über die einzelnen Institute – also 
aus der Mikro-Perspektive – kein hinrei-
chender Überblick über eventuelle syste-

mische und sektorübergreifende Risiken 
ergab“6). Die vor diesem Hintergrund in-
zwischen installierte makro-prudenzielle 
Aufsicht, deren Aufgabe es ist, „fort-
laufend die Anfälligkeit des Finanzsystems 
für destabilisierende Effekte jeder Art zu 
untersuchen und Bedrohungen entgegen-
zuwirken“7), agiert indes offenbar noch 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der 
befragten Banken. 

Besonders kritisch wird die Rolle der deut-
schen Aufsicht im Kontext der Weiterent-
wicklung der internationalen Normen ge-
sehen. Die in Basel III angelegte pauschale 
Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen 
benachteiligt vor allem das deutsche Fi-
nanzsystem, denn hier dominiert im Ge-
gensatz zur US-amerikanischen Kapital-
marktorientierung die Finanzierung der 
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mittelständisch geprägten Realwirtschaft 
über klassische Buchkredite. Und es wird – 
wie schon im Vorfeld der Finanzmarkt- 
krise – zum „Hase-und-Igel-Spiel“ zwi-
schen Aufsehern und Beaufsichtigten, zur 
Regulierungsarbitrage eingeladen, da die-
jenigen Banken profitieren können, die 
Kreditrisiken zum Beispiel im Rahmen der 
Verbriefung durch (gleichartige) Marktrisi-
ken subs tituieren. Regulierung darf aber 
nicht an den Krisenursachen vorbeigehen. 
Zumindest in Deutschland zählten zu gerin-
ge Eigenkapitalquoten bei zahlenmäßig 
 sicherlich über 95 Prozent der Institute 
nicht zu den Treibern der Probleme.

Unterschiedliche „Unternehmertypen“ 
in den Bankvorständen

Damit korrespondierend werden den Ein-
schätzungen, die Vorschriften seien dem 
Regulierungsbedarf angemessen und auf 
ein Mindestmaß reduziert, die Regulie-
rungstiefe entspreche dem zu regelnden 
Sachverhalt, in beiden Studien nur mit 
etwa einem Viertel bis Drittel der Gesamt-
punktzahl zugestimmt (Abbildung 3).

Detailliertere Vorgaben zur Erfüllung der 
qualitativen Anforderungen werden 2010 
gegenüber 2006 in noch geringerem Maße 
als hilfreich eingestuft. Am ehesten hält 
man sie noch für zielführend mit Blick auf 
den Aspekt der Risikotragfähigkeit (Abbil-
dung 4).

Bei den Antworten auf diese Frage war al-
lerdings eine hohe Standardabweichung 
von etwa einem Viertel der Gesamtpunkt-
zahl zu verzeichnen. Dies deutet entweder 
auf starke Unterschiede im Vorgehen der 
Aufsicht (was ordnungspolitisch problema-
tisch wäre) hin oder aber ein grundsätzlich 
unterschiedliches Erleben durch die Be-
fragten, geprägt durch stark divergierende 
persönliche Erwartungen und Einstellun-
gen. 

Wie schon in der Studie 2006 lassen sich 
wiederum zwei unterschiedliche „Unter-
nehmertypen“ in den Bankvorständen mit 
Blick auf die sehr allgemein gehaltenen 
Regeln zur qualitativen Aufsicht mit viel-
fach unbestimmten Rechtsbegriffen iden-
tifizieren. Diese wurden von einem Teil der 
Befragten als Chance zur unternehmeri-
schen Ausgestaltung der sich dadurch er-
gebenden Spielräume eingestuft, während 
andere Befragte im Freiraum eher ein Risi-
ko sahen und daher auf detailliertere Re-

Abbildung 3: Einschätzung der allgemeinen Steuerung Abbildung 3: Einschätzung der allgemeinen Steuerung   
durch Verordnungen und Rundschreibendurch Verordnungen und Rundschreiben

Abbildung 4: Beurteilung detaillierterer Vorgaben zur Erfüllung Abbildung 4: Beurteilung detaillierterer Vorgaben zur Erfüllung   
der qualitativen Anforderungender qualitativen Anforderungen

Abbildung 5: Beurteilung der „Qualitativen Aufsicht“Abbildung 5: Beurteilung der „Qualitativen Aufsicht“
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geln drängten. Interessant ist nun, dass es 
2010 fast einen „Gleichstand“ zwischen 
diesen Unternehmertypen und damit we-
sentlich mehr „Skeptiker“ als 2006 gibt. 
Die Praxis der qualitativen Aufsicht in den 
letzten Jahren hat die Bedenken gegen-
über diesem Kontrolldesign – trotz der po-
sitiven Bewertung der Aufsichtsgespräche 
– also eher verstärkt (Abbildung 5).

Erklärungsproblem bei  
qualitativer Aufsicht

Dieses Ergebnis ist insoweit bedenklich, als 
spätestens mit der im Dezember 2010 ver-
öffentlichten Novelle der MaRisk klar ist, 
dass der Aufsichtszug in den nächsten Jah-
ren unaufhaltsam und noch schneller als 
zuvor in Richtung qualitative Aufsicht rollt 
und auch rollen muss. Nachdem 2009 be-
reits die Anforderungen an Stresstests aus-
gebaut und Risikokonzentrationen stärker 
berücksichtigt wurden, gewinnt nun die 
proaktive, qualitative Kontrolle der Risiko-
tragfähigkeit von Kreditinstituten, bei der 
eben nicht mit dem Zollstock nachgemes-
sen wird, sondern in viel größerem Maße 
Fragen der Angemessenheit beantwortet 
werden müssen, noch stärker an Bedeu-
tung. Kreditinstitute müssen den Aufse-
hern künftig wesentlich umfang reicher 
und detaillierter ihre Ziele und Strategien 
darlegen – die Aufsicht muss sie würdigen.

Dass die Aufsicht hier ein Erklärungsprob-
lem hat, wird bestätigt durch die Einschät-
zung, inwiefern die Handlungsspielräume 
durch die Aufsicht bei Geschäftsabläufen 
und Entscheidungen eingeengt werden 
(hiernach wurde 2010 erstmals gefragt). 
Auf einer Skala von 0 („sehr stark einge-
engt“) bis 100 („sehr schwach eingeengt“) 
lässt sich ein Indexwert von 42 Punkten 
messen, wobei eine Standardabweichung 
von über 20 Punkten zu verzeichnen ist, 
was wiederum ein stark subjektives Mo-
ment der Wahrnehmung der Aufsichtsvor-
schriften vermuten lässt.

Insgesamt nehmen die befragten Banken 
jedenfalls wahr, dass der Einfluss der Auf-
sicht auf die Geschäftsabläufe und Ent-
scheidungen im Zeitverlauf zugenommen 
hat. Bezüglich dieser Kontrollfrage ant-
worteten 61 Prozent der befragten Institu-
te mit „ja“. Die genauen Ursachen für diese 
„gefühlte“ Einengung bleiben indes vage. 
Schwerpunkte in diesem Zusammenhang 
können allenfalls im Hinblick auf die An-
forderungen gemäß MaRisk sowie im „all-

gemeinen Bürokratieaufwand“ identifiziert 
werden (Abbildung 6).

Erfahrungen mit Prüfungen nach 
§ 44 KWG

Mit Blick auf ihre Erfahrungen mit Prüfun-
gen nach § 44 KWG (Sonderprüfungen) 
geben 62 Prozent der Banken an, dass die 
BaFin seit Herbst 2008 bei ihnen kein ein-
ziges Mal von ihrem Recht Gebrauch ge-
macht hat, anlassbezogen Auskünfte und 
Unterlagen einzufordern. 34 Prozent der 
Befragten sind einmal, lediglich vier Pro-
zent zweimal beziehungsweise noch häufi-
ger geprüft worden. Dabei divergiert die 
Prüfungsintensität sektorspezifisch. So be-
trägt der Anteil derjenigen, die mindestens 
eine Sonderprüfung hatten, bei den Kre-
ditgenossenschaften nur 29 Prozent, wäh-
rend dieser Wert bei den Kreditbanken 60 

Prozent erreicht und die Sparkassen mit 42 
Prozent diesbezüglich die Mittelposition 
einnehmen.

Die Einschätzung der Charakterisierung 
des Prüfungsverlaufs ist dabei, wie zuvor 
schon die Einschätzung des Aufsichtsge-
sprächs, von erheblicher Konstanz geprägt; 
Veränderungen gegenüber der Befragung 
von 2006 sind marginal. So ist auch in 
2010 nach Ansicht der befragten Teilneh-
mer die Prüfung auf den Prüfungsgegen-
stand begrenzt, und die Informations-
anforderungen sind bekannt. Die Prüfer 
gelten als fachlich kompetent, jedoch im 
Vergleich mit den Spezifika und den Be-
sonderheiten der Institute etwas weniger 
vertraut. Die Kommunikation mit den Prü-
fern war offen, und das Gros der Sachver-
halte wurde vorab mit den Instituten be-
sprochen. Auch wird die Prüfungsdauer 

Abbildung 6: Veränderungen des Einflusses der AufsichtAbbildung 6: Veränderungen des Einflusses der Aufsicht

Abbildung 7: Beurteilung der Prüfung nach § 44 KWGAbbildung 7: Beurteilung der Prüfung nach § 44 KWG
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überwiegend als zeitlich angemessen ein-
geschätzt (Abbildung 7).

Bei der Frage nach Gesamtaufwand und 
Gesamtnutzen des jeweiligen Instituts 
durch die Prüfung fällt das Urteil wesent-
lich kritischer aus. So wird der Aufwand als 
eher groß und der Nutzen als eher gering 
eingestuft. Auf sehr niedrigem Niveau wird 
der Nutzen gleichwohl heute höher ange-
sehen als noch 2006. Dennoch, wenn „Be-
ratungsqualität auf höchstem Niveau“ (Sa-
nio) heißt, dass ein echter Nutzen durch 
die Prüfung, dem Kern der Geschäftsbezie-
hung zwischen Aufseher und Institut, nur 
von 25 Prozent der Befragten wahrgenom-
men wird, ist es fraglich, ob die im Jahr 
2006 angekündigte Dienstleistungsoffen-
sive der Prüfungsbehörde erfolgreich war. 

Erfahrung mit dem Personal  
der Aufsicht

Auch nach der Krise bleibt es dabei: Die 
Qualität der Bundesbanker wird höher als 
die des BaFin-Personals eingestuft (Abbil-
dung 8). Der Vorsprung des Bundesbank-
personals ist von 2006 auf 2010 sogar 
noch größer geworden. Nach Ansicht der 
teilnehmenden Banker wechseln ihre An-
sprechpartner bei der Bundesbank seltener, 
sie werden als kompetenter, vertrauter mit 
dem jeweiligen Haus, pragmatischer und 
schneller eingestuft. Sie sind leichter zu 
identifizieren, haben einen fundierteren 
Praxisbezug und treten angemessener  
auf. 

Im Vergleich zur Studie 2006 wird die 
 Abstimmung zwischen BaFin und Bundes-
bank trotz der im Februar 2008 verab-
schiedeten „Aufsichtsrichtlinie“ noch kriti-
scher gesehen (Studie 2006: 59 Punkte; 
Studie 2010 „nach Herbst 2008“: 55 Punk-
te). Auch dies lässt die Ende 2010 getroffe-
ne Entscheidung, die Bankenaufsicht nicht 
zu konzentrieren und die Befugnisse gera-
de der BaFin auszuweiten, fragwürdig er-
scheinen.8)

Gerade die qualitative Aufsicht eröffnet 
ein immer größeres Diskussionsfeld zwi-
schen Aufsehern und Beaufsichtigten. Hier 
besteht die Herausforderung darin, zu ge-
richtsfesten Entscheidungen auch dort zu 
kommen, wo es an Industriestandards oder 
Best Practices und mitunter auch Hand-
lungsempfehlungen aus der Wissenschaft 
(noch) mangelt. In dieser „neuen Welt“ 
wäre es von Vorteil, wenn die Aufsichten 

2010 gegenüber 2006 hat sich/ist …

verbessert gleich geblieben verschlechtert

Bewertung des Aufsichtsgesprächs  x  

Einschätzung der allgemeinen Steuerung durch 
Verordnungen und Rundschreiben  x  

Beurteilung der Prüfung nach § 44 KWG  x  

Bundesbank und BaFin im Vergleich  x  

Detaillierte Vorgaben zur Erfüllung der qualitati-
ven Anforderungen   x

Einschätzung der Strategie der Aufsicht   x

Gesamtqualität der deutschen Bankenaufsicht   x

Erfahrungen mit dem Aufsichtspersonal insgesamt  x

Qualitative Aufsicht als Chance zur markt- 
gerechten Gestaltung der Geschäftsabläufe   x

Nutzen durch Sonderprüfung gemäß § 44 KWG x

Abbildung 8: Erfahrungen mit den Mitarbeitern der BankenaufsichtAbbildung 8: Erfahrungen mit den Mitarbeitern der Bankenaufsicht

Tabelle: Wahrnehmung von Qualitätsaspekten der Aufsicht im ZeitvergleichTabelle: Wahrnehmung von Qualitätsaspekten der Aufsicht im Zeitvergleich

Abbildung 9: Einschätzung der Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Qualität Abbildung 9: Einschätzung der Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Qualität   
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nicht gegeneinander ausgespielt werden, 
sondern sich eine starke – so weit wie 
möglich unabhängige – Institution gegen 
den Lobbydruck stellen könnte. 

Gesamtzufriedenheit

Fasst man die Ergebnisse zusammen (siehe 
Tabelle), ist es nur konsistent, dass die Ge-
samtzufriedenheit mit der Qualität der 
Aufsicht gegenüber 2006 nicht gestiegen 
ist – im Gegenteil: sie fällt weiter ab (Ab-
bildung 9). 

Offensichtlich ist ein aus anderen Zufrie-
denheits-Untersuchungen bekannter Un-
terschied zwischen Nah- und Fernbild 
 einer Institution zu verzeichnen. Häufig 
zeigt sich, dass zum Beispiel Kunden dieje-
nigen Personen, mit denen sie in ständi-
gem Kontakt stehen, die sie vor Ort erle-
ben (etwa Bankberater) deutlich positiver 
bewerten als den Anbieter selbst (die Bank) 
oder gar die Branche (Kreditinstitute ins-
gesamt9)). Ähnlich hier: Die Qualität der 
Aufsicht insgesamt wird schlechter einge-
stuft als die der Aufsichtsgespräche und 
der Mitarbeiter der Aufsicht.

Die Zufriedenheit bei den Kreditgenos-
senschaften (41 Punkte) ist deutlich nied-
riger als die der anderen Institutsgruppen 
(49 bis 56 Punkte). Um zu erhellen, welche 
der vielen Faktoren das Gesamturteil  
über die Qualität der Aufsicht besonders  
stark beeinflussen, wurde wie schon 2006  
eine vertiefende ökonometrische Analyse 
durchgeführt. Diese deckt auf, dass nach 
wie vor der stärkste Treiber für die Ge-
samtzufriedenheit die jeweilige Einstellung 
des Bankmanagements gegenüber der 
qualitativen Aufsicht ist. 

Wie dargestellt, ist diesbezüglich der Anteil 
der Skeptiker unter den Bankmanagern 
stark gewachsen. Weitere wesentliche Trei-
ber sind darüber  hinaus die Wahrneh-
mung, inwieweit die  Aufsicht ihr Handeln 
am individuellen Risiko einer Bank orien-
tiert sowie die gefühlte aufsichtliche Ein-
engung bei Geschäftsabläufen und Ent-
scheidungen.

Klarheit über Organisation  
notwendig

Gerade nach der Finanzmarktkrise muss es 
besonders nachdenklich stimmen, dass die 
Qualität der Bankenaufsicht von den deut-
schen Kreditinstituten schwächer als vor 

der Krise eingestuft wird. Und auch die 
(Vor-)Entscheidung der Politik, die Auf-
sichtskompetenzen gerade der BaFin zu 
stärken, erscheint fragwürdig. Denn von 
der Vision Jochen Sanios ist die Behörde 
trotz der vermeintlichen Qualitätsoffensi-
ve offenbar doch noch ein gutes Stück 
entfernt. Viel Zeit zum Träumen aber 
bleibt nicht mehr, denn die Vorbereitun-
gen für Basel III haben bereits begonnen 
und hier ist Klarheit über Organisation 
und Agieren der Bankenaufsicht dringend 
notwendig.
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Fußnoten
1) Paul/Stein 2007.
2) Die Evaluation der norwegischen Bank-, Versiche-
rungs- und Börsenaufsicht „Finanstilsynet“ wurde 
bislang dreimal, nämlich in den Jahren 2004, 2006 
und 2010 durchgeführt.
3) Alvarez-Plata et al. 2006.
4) Vgl. Marten 1999, Schmidt 2000.
5) Vgl. Paul/Stein 2003, die sogar erst bei einem 
Schwellenwert  75 Punkte eine Geschäftsbezie-
hung als „störungsfrei“ klassifizieren. 
6) Sanio 2011, S. 40. 
7) Sanio 2011, S. 40. 
8) Vgl. hierzu auch Paul 2010.
9) Vgl. zuletzt Commerzbank 2010.


